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Sec. 84 Accident Compensation Act 1985 (Vic) begründet Versicherungsschutz für die

Auslandstätigkeit von Arbeitnehmern, der über die Sicherung durch die allgemeinen Entsen-

devorschriften hinausgeht. Um den heimischen Unfallschutz zu erhalten, wird dabei auch eine

Doppelversicherung in Kauf genommen. Da das System auch Arbeitnehmer erfassen will, die

nie im Versicherungsstaat tätig gewesen sind784, bedarf es notwendigerweise eines anderen

Anknüpfungspunktes als den Beschäftigungs- oder den Schädigungsort. Der „Wohnsitz“ ist

hierfür als grundsätzlich geeignet anzusehen. Da der Arbeitnehmer während der Auslandstä-

tigkeit tatsächlich aber nicht im Versicherungsstaat „wohnen“ wird, ist die erweiterte Ausle-

gung dieses Begriffes notwendig; dabei erscheint auch eine Einbeziehung des familiären Hin-

tergrunds des Beschäftigten gerechtfertigt: Auch wenn diese Auslegung faktisch diskriminie-

rend wirken kann, ist sie geeignet, eine den besondern Schutz rechtfertigende Verbundenheit

zum Versicherungsstaat zu bestätigen.

Problematisch erscheint jedoch, dass die Wohnortanknüpfung tatsächlich nicht an den

schutzgewährenden Versicherungsstaat erfolgt, die Vorschrift vielmehr auch die Wohnortver-

bindung zu einem anderen australischen Staat ausreichen lässt. Bei einer Auslegung des Beg-

riffs der „Aufgabe dieses Wohnorts“ unter Heranziehung von Kriterien wie der familiären

Bindung werden damit australische Arbeitnehmer, die tatsächlich nie eine den erweiternden

Versicherungsschutz rechtfertigende Verbindung zum Versicherungsstaat hatten785 , vom

Versicherungsschutz umfasst. Ausreichend kann hierfür der Wohnort der Familie in einem

anderen australischen Staat sein. Ausländische Arbeitnehmer hingegen, deren Familie im

Ausland lebt, werden häufig nicht erfasst werden, auch wenn sie bereits im Versicherungs-

staat gewohnt und/oder gearbeitet haben. Eine solche Differenzierung erscheint nicht zu rech-

tfertigen.

III. Zusammenfassung

Aufgrund der territorialen Grundanknüpfung in beiden Staaten, die personale Anknüp-

fungspunkte verdrängt, sind staatsangehörigkeitsspezifische Ungleichbehandlungen bei dau-

erhafter Beschäftigung von ausländischen Arbeitnehmern in keinem der Staaten zu besorgen.

Im Bereich der vorübergehenden Beschäftigung im In- und Ausland kommt personalen

Anknüpfungspunkten keine Bedeutung zu, so dass auch hier eine direkte Diskriminierung im

Hinblick auf den Versicherungsschutz von ausländischen Arbeitnehmern ausgeschlossen ist.

Allerdings finden sich sowohl in Deutschland als auch in einem der drei australischen

Staaten Anknüpfungen an den Wohnsitz oder den üblichen Aufenthaltsort des Beschäftigten.

Diesen Regelungen kann faktisch diskriminierende Wirkung zukommen, die nicht systemim-

manent gerechtfertigt ist und daher Regelungsbedarf begründet.

784 Ausreichend für die Begründung von Versicherungsschutz ist die Einstellung in Victoria.

785 Etwa weil sie stets in einem anderen australischen Staat gewohnt und gearbeitet haben.
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IV. Lösungswege unter Berücksichtigung der VO (EG) Nr. 883/2004 und typischer bila-

teraler Regelungen

1. Regelung der Gleichstellung der Staatsangehörigen in der VO (EG) Nr. 883/2004

und in zwischenstaatlichen Abkommen

Sowohl die VO (EG) Nr. 883/2004 als auch alle zwischenstaatlichen Abkommen der Bun-

desrepublik Deutschland sehen im Hinblick auf die Versicherungspflicht Vorschriften zur

Gleichbehandlung der jeweiligen Staatsangehörigen vor786. Diese Vorschriften enthalten je-

doch kein ausdrückliches Verbot mittelbarer oder faktischer Diskriminierungen787.

Die sich aus einer Anknüpfung an den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort erge-

benden Probleme werden zum Teil durch die jeweiligen Entsenderegelungen erfasst. Entspre-

chende Anknüpfungspunkte werden durch eine Anknüpfung an den Beschäftigungsort ersetzt.

Für die Problematik der Einstellung nur zum Zwecke der Entsendung, wie sie sich aus der

Auslegung der deutschen Ausstrahlungsregelung ergibt, ist eine Regelung durch die jeweilige

Entsendevorschrift jedoch nur dann gewährleistet, wenn sie diesbezüglich klare Vorgaben

enthält, die für eine entsprechende autonome Auslegung der Vorschrift durch die Träger kei-

nen Raum läßt788 .

Die auf intranationaler Vereinbarung beruhenden Vorschriften der australischen Staaten

sehen ebenfalls eine allseitige Regelung der Ein- und Ausstrahlung vor. Sie knüpfen weder an

den Wohn- noch an den Aufenthaltsort an und enthalten eine klare Bestimmung der Versiche-

rungspflicht bei Einstellungen nur zum Zwecke der Entsendung789. Im Gegensatz zu obigen

Regelungswerken enthalten sie jedoch keine allgemeine Gleichstellungsnorm.

2. Lösungsmöglichkeiten für das deutsch-australische Verhältnis

a) Dauerhafte Beschäftigung

Da sich im Hinblick auf die Versicherungspflicht / Versicherungsberechtigung weder im

deutschen, noch im australischen Recht direkte Diskriminierungsprobleme gezeigt haben,

besteht hier kein Regelungsbedarf. Einer allgemeinen Gleichstellungsvorschrift nach dem

Vorbild der VO (EG) Nr. 883/2004 oder der bilateralen deutschen Abkommen käme damit

kein Regelungsgehalt zu, sie wäre verzichtbar.

786 Art. 4 VO (EG) Nr. 883/2004. Im bilateralen Bereich vgl. beispielhaft Art. 4 des deutsch-chilenischen

Abkommens vom 2.5.1998, Art. 3 des deutsch-israelischen Abkommens vom 17.12.1973, Art. 4 des

deutsch-koreanischen Abkommens vom vom 10.3.2000.

787 Ein solches könnte allerdings nach der Neuregelung des europäischen koordinierenden Sozialrechts in der

Bestimmung der Gleichstellung von Leistungen, Einkünften, Sachverhalten und Ereignissen durch Art. 5

VO (EG) Nr. 883/2004 gesehen werden, vgl. Fuchs-Eichenhofer, Vor. Art. 1, Rdnr. 7.

788 Etwa Art. 7 des deutsch-japanischen Abkommens vom 20.4.1998: „Arbeitnehmer der in einem Vertrags-

staat beschäftigt ist im Rahmen dieses Beschäftigungsverhältnisses von seinem Arbeitgeber in den anderen

Vertragsstaat entsandt [wird], um dort eine Arbeit für diesen Arbeitgeber auszuführen“.

789 Siehe oben, A.IV.2.b)bb), S. 148 ff.
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